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An den Generalbevollmächtigten der  
ERGO Versicherung AG, Düsseldorf, Zweigniederlassung Zürich 
Alte Feldeggstrasse 14 
8008 Zürich 

Zürich, 30. April 2021 

 

Bericht der Prüfgesellschaft 

 
 Als staatlich beaufsichtigtes Revisionsunternehmen haben wir die beigefügte Jahresrechnung 

der Zweigniederlassung Zürich der ERGO Versicherung AG, Düsseldorf bestehend aus der 
Bilanz zum 31. Dezember 2020, der Erfolgsrechnung und dem Anhang für das an diesem 
Stichtag endende Geschäftsjahr nach Art. 28 Abs. 2 Versicherungsaufsichtsgesetz (VAG) 
sowie unter Einbezug der FINMA-Wegleitung „Erstellung und Prüfung der Jahresrechnung von 
Zweigniederlassungen ausländischer Versicherungsunternehmen (WNL)“ geprüft.  
 
Die Jahresrechnung wurde vom Generalbevollmächtigten auf der Grundlage der Rechnungs-
legungsbestimmungen des Obligationenrechts und den Vorgaben des Aufsichtsrechts 
aufgestellt. 
 

 

Verantwortung des Generalbevollmächtigten für die Jahresrechnung  
Der Generalbevollmächtigte ist verantwortlich für die Aufstellung dieser Jahresrechnung in Über-
einstimmung mit den Rechnungslegungsbestimmungen des Obligationenrechts, den Vorgaben 
des Aufsichtsrechts – insbesondere Finanzmarktaufsichtsgesetz (FINMAG), Versicherungs-
aufsichtsgesetz (VAG), Versicherungsaufsichtsverordnung (AVO) und Versicherungsaufsichts-
verordnung FINMA (AVO-FINMA) sowie der FINMA-Wegleitung „Erstellung und Prüfung der 
Jahresrechnung von Zweigniederlassungen ausländischer Versicherungsunternehmen“ (WNL) 
– und für die internen Kontrollen, die der Generalbevollmächtigte als notwendig erachtet, um 
die Aufstellung einer Jahresrechnung zu ermöglichen, die frei von wesentlichen – beabsichtigten 
oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist. 
 

 

Verantwortung der Prüfgesellschaft 

Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage unserer Prüfung ein Urteil über diese Jahresrechnung 
abzugeben. Wir haben unsere Prüfung in Übereinstimmung mit den aufsichtsrechtlichen 
Vorgaben nach Art. 28 Abs. 2 VAG und der WNL sowie mit den Schweizer Prüfungsstandards 
durchgeführt. Nach diesen Standards haben wir die beruflichen Verhaltensanforderungen 
einzuhalten und die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass hinreichende Sicherheit 
darüber erlangt wird, ob die Jahresrechnung frei von wesentlichen falschen Darstellungen ist. 
 
Eine Prüfung beinhaltet die Durchführung von Prüfungshandlungen, um Prüfungsnachweise 
für die in der Jahresrechnung enthaltenen Wertansätze und sonstigen Angaben zu erlangen. 
Die Auswahl der Prüfungshandlungen liegt im pflichtgemässen Ermessen des Prüfers. Dies 
schliesst die Beurteilung der Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – 
falscher Darstellungen in der Jahresrechnung ein. Bei der Beurteilung dieser Risiken berück-
sichtigt der Prüfer das für die Aufstellung der Jahresrechnung relevante interne Kontrollsystem, 
um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, 
jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit des internen Kontrollsystems der 
Zweigniederlassung abzugeben. Eine Prüfung umfasst auch die Beurteilung der Angemessen-
heit der angewandten Rechnungslegungsmethoden und der Vertretbarkeit der vom General-
bevollmächtigten ermittelten geschätzten Werte in der Rechnungslegung sowie die Beurteilung 
der Gesamtdarstellung der Jahresrechnung. 



  

Page 2 

 

Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und 
geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. 
 

 

Prüfungsurteil 

Nach unserer Beurteilung entspricht die Jahresrechnung der Zweigniederlassung Zürich der 
ERGO Versicherung AG, Düsseldorf zum 31. Dezember 2020 in allen wesentlichen Belangen 
den Rechnungslegungsbestimmungen des Obligationenrechts, den Vorgaben des Aufsichts-
rechts (insbesondere FINMAG, VAG, AVO, AVO-FINMA) sowie der WNL. 
 

 Rechnungslegungsgrundlage 

Ohne unser Prüfungsurteil zu modifizieren, machen wir darauf aufmerksam, dass die Jahres-
rechnung der Zweigniederlassung Zürich der ERGO Versicherung AG, Düsseldorf auf den 
vorgenannten Grundlagen erstellt wurde. Die Jahresrechnung wurde aufgestellt, um den 
Anforderungen des Art. 25 Abs. 4 VAG zu entsprechen. Folglich ist diese Jahresrechnung 
möglicherweise für einen anderen Zweck nicht geeignet. 
 

 Sonstiger Sachverhalt 
Die Jahresrechnung der Zweigniederlassung Zürich der ERGO Versicherung AG, Düsseldorf 
für das am 31. Dezember 2019 abgeschlossene Geschäftsjahr wurde von einer anderen 
Revisionsstelle geprüft, die am 28. April 2020 ein nicht modifiziertes Prüfungsurteil zu diesem 
Abschluss abgegeben hat. 
 

  Ernst & Young AG 

 Christian Fleig 
 (Qualified 
 Signature) 

 

  Pascal Nikles 
 (Qualified 
 Signature) 

Zugelassener Revisionsexperte  Zugelassener Revisionsexperte 
(Leitender Revisor)   

 
 
 
 
Beilage 

 Jahresrechnung (Bilanz, Erfolgsrechnung und Anhang) 
 

 
 


























